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Pfarrer E. Jo B und Herrn Dir. F. Gerber iiber
das immer aktuelle Thema: JAufsichtsbe-
horde und Anstaltsleitung® entgegen-
genommen., Da beide Referate in extenso im
Fachblatt erscheinen werden, erlaubt sich der
Berichterstatter einige allgemeine Bemerkungen.

Die gute Zusammenarbeit zwischen Aufsichts-
behorde und Anstaltsleitung gewdhrleistet allein
die gute Entwicklung und den geordneten Gang
der Anstalt. Das ‘gegenseitige Vertrauen muB
immer wieder geschaffen werden. Heil einer An-
stalt, wenn die Aufsichtsbehérde und die An-
staltsleitung in voller Eintracht und vollem Ver-
trauen zum Wohle der Schutzbefohlenen arbeiten
koénnen,

Den beiden Referenten danken wir fiir die
griindlichen und sich fein ergidnzenden Referate,
die uns allein &inen neuen, starken Ansporn zu
noch treuerer und froher, tapferer Arbeit gegeben
und Wege gewiesen haben zum Optimum des
Wirkens in der Niachstenliebe in unsern Heimen
und Anstalten,

In der nachfolgenden Aussprache beriihrte Vor-
steher P. Niffenegger einige wichtige Punkte.
Klarheit in den Anstellungsverhiltnissen, in den
Ausscheidungen der Kompetenzen, in den Pflich-
ten und Rechten der Aufsichtsbeh6érde und der
Anstaltsleitung, verhiiten viel Aergernis und MiB-
verstindnisse und schaffen die Grundlage des
Vertrauens. Das Mitspracherecht des Vorstehers
muB weitgehend - garantiert werden. Der Wahl
der Aufsichtsbeh6rde muB groBe Aufmerksam-
keit geschenkt werden. Es ist wertvoll, wenn
Fachleute als Berater dem Hausvater zur Seite
stehen. Ein tapferes Wort galt der fiir die Haus-
eltern so notwendigen Freizeit und den Ferien,
ebenso dem Kinderrecht der Vorsteherfamilie.

Freund Niffenegger wird seine Gedanken im
Fachblatt ebenfalls erscheinen lassen.

Herr Regierungsrat Wismer, ein groBer
Freund unserer Berufsarbeit, anerkennt die GroBe

der Aufgabe der Hauseltern, und hebt ganz be-
sonders den groBen Segen hervor, der durch die
groBe und stille Arbeit einer guten Hausmutter,
dem Heime erwachse. Die Hauptaufgabe der
Aufsichtsbehorde sieht Herr Regierungsrat Wis-
mer darin, fiir die Hauseltern Kraft spenden zu
diirfen durch das Vertrauen und Mittragenhelfen.

Das SchluBwort von Herrn Pfarrer JoB klingt
aus, daB Aufsichtsbehorde und Anstaltsleitung
mit dem Herzen verbunden sein miissen, wenn
Segen auf der Arbeit liegen solle.

SchluBwort von Pras, K. Biirki. ,,Wir
sind am SchluB unserer 99. Tagung angelangt.
Das erste Jahrhundert unseres Vereins ist damit
abgeschlossen. Bevor wir auseinandergehen, laBt
uns in Dankbarkeit derer gedenken, die in dieser
langen Zeit iiberall im Land herum auf unserem
Posten gestanden haben. Namen brauchen heute
keine genannt zu werden, Die meisten von ihnen
leben nicht mehr. Aber ihr Wirken war nicht
umsonst. Der gegenwirtige hohe Stand des
schweizerischen Anstaltswesens und das gute An-
sehen, das die Anstaltserziehung heute genieBt,
verdanken wir ihnen. Wenn wir bestehen wollen
vor unsern Vorgingern, so miissen wir ihrem
Geiste treu bleiben, dem Geist der restlosen* Hin-
gabe an die Berufsarbeit und dem Geist, welcher
nicht sich selber, sondern Gott die Ehre gibt.“

Mit dem machtvollen Choral:

,Nun danket alle Gott,

Mit Herzen, Mund und Hinden;

Der groBe Dinge tut,

An uns und aller Enden.

Der uns an Leib und Seel

Von frither Kindheit an,

Unzahlig viel zu gut,

Bis hieher hat getan®
fand die schone und anregende 99. Jahresver-
sammlung ihren harmonischen Ausklang.

Arthur JoB.

SHVS Schweizerischer Hilfsverband fiir Schwererziehbare

Deutschschweizerische Gruppe

Geschiftsstelle: Ziirich 1, Tel. 419 39, Postcheck Vil 5430

Redaktion, pddagogische Fragen: Kantonsschulstr. 1, Tel. 22470

Beitrige an Biicheranschaffungen

Der Vorstand hat beschlossen, dem Verband
angeschlossenen Anstalten die Anschaffung von
Fachliteratur durch Gewdhrung spezieller Bei-
trige zu erleichtern, Vorldufig soll ein Drittel
der Anschaffungskosten der im folgenden auf-
- gefithrten Biicher gewihrt werden. Den Gesu-
chen sind die quittierten Rechnungen der Buch-
handlung beizulegen, Sollten verschiedene An-
stalten gleichzeitig dasselbe Werk wiinschen, so
konnte die Geschéaftsstelle selber die Anschaf-
fung besorgen und einen Mengenrabatt erwirken.

Liste der subventionsberechtigten Biicher:

Hanselmann: Einfilhrung in die Heilpada-
gogik, Rotapfelverlag, Erlenbach-Ziirich, 1930.
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Erziehungsberatung, Rotapfelverlag, Erlenbach-
Ziirich, 1937, _

Tramer: Lehrbuch der Kinderpsychiatrie, Benno
Schwabe Veérlag, Basel, 1942

Benjamin: Lehrbuch der Psychopathologie des
Kindesalters, Rotapfelverlag, Erlenbach-Ziirich,
1038.

Allers: Heilerziehung bei Abwegigkeit des
Charakters, ‘Benzinger-Verlag, Einsiedeln.

Héaberlin: Kinderfehler als Hemmungen des
Lebens, Kober, Basel, 1021,
Wege und Irrwege der Erziehung,
Basel, 1931 (3. Auflage).

Meili: Psychologische Diagnostik, Verlag Meili,
Schaffhausen, 1937,

Kober,



Brugger: Erbkrankheiten und ihre Bekdmp-
fung, Rotapfelverlag, Erlenbach-Ziirich, 1939.
Strebel: Geschiedene Ehen, Verlag Riber,

Luzern.

Steiger: Die Jugendhilfe, Rotapfelverlag, Erlen-
bach-Ziirich.

Das zuletzt genannte Buch von Steiger kann
direkt von der Geschiftsstelle zum reduzierten
Preis von Fr. 3.— bezogen werden.

Die angegebene Liste ist ein erster, immer-
hin zunidchst auch verbindlicher Vorschlag des
Vorstandes. Weitere psychologische, padagogische

oder heilpddagogische Werke iiber das besondere
Gebiet der Schwererziehbarkeit, deren Subventio-
nierung gewiinscht wird, mogen der Geschifts-
stelle gemeldet werden. Fiir solche, in unserer
Liste noch nicht aufgenommene Werke, die im
laufenden Geschaftsjahr angeschafft worden-sind,
kann ebenfalls ein Gesuch um Unterstiitzung ge-
stellt werden, wobei wiederum die quittierte
Rechnung beizulegen ist; die Geschiftsstelle kann
aber diese zusitzlichen Gesuche vorerst nur zur
Pritffung entgegennehmen, ohne von vornherein
einen bestimmten Beitrag zu versprechen.

Anstaltsnachrichten, Neue Projekie - Nouvelles, divers

Verantwortlich fiir diese Rubrik: Franz F. Otth

52. Schweiz. Lehrerbildungskurs fiir Knabenhandarbeit
und Arbeitsprinzip in Sitten

Der Schweiz. Verein fiir Knabenhandarbeit und Schul-
reform veranstaltet vom 12. Juli bis 7. August 1943 in
den 52. Schweizer. Bildungskurs fiir den Unterricht in
Knabenhandarbeit und zur Einfithrung in das Arbeits-
prinzip. Der Bildungskurs untersteht der Oberaufsicht
der Erziehungsdirektion des Kantons Wallis und. wird
vom Bunde subventioniert.

Das vollstindige Kursprogramm kann bei den kan-
tonalen Erziehungsdirektionen, bei den Schulausstellun-
gen in Basel, Bern, Freiburg, Lausanne, Locarno, Neuen-
burg und Ziirich, sowie bei der Kursdirektion (Hrn.
Evéquoz, Erziehungssekretir des Kantons Wallis, in
Sitten) bezogen werden, ebenso das fiir die Anmel-
dung notwendige Formular, i

Es ergeht die freundliche Einladung an Lehrerinnen
und Lehrer zum Besuche dieses interessanten Kurses.
Sie werden viel Neues und Praktisches lernen und
nebenbei noch schéne Wochen im Wallis und vor
allem im sonnigen Sitten erleben.

Achtung! Es besteht eine gew’sse Aussicht, daB der
Schweiz. Vereinigung Pro Infirmis zur Forderung der
sportlichen Betidtigung und zur korperlichen Ertiich-
tigung von Anstaltszéglingen bestimmite Mittel zur
Verfiigung gestellt werden. Der allfillige Geber ver-
langt jedoch vorher ganz genaue Unterlagen {iber die
Wiinsche der Heime fiir korperlich und geistig Ge-
brechliche zu erhalten.

Wir bitten Sie daher, Wiinsche fiir Anschaffung von
Sportgeriten und dergleichen, am besten mit einem
beigelegten Kostenvoranschlag, also zum Beispiel 2
FuBbille a Fr ..., etc. einzusenden. Die Unter-
lagen sind bis spidtestens 20. Juli 1943
dem Zentralsekretariat Pro Infirmis, Kantonsschulstr.
1,, Ziirich 1, einzureichen.

Zu unserem Titelbild

Die Klinik Liebfrauenhof in Zug umfaBt medizinische,
chirurgische, geburtshilfliche und Kinderabteilungen und
ist mit den modernsten Installakionen fiir Rontgen,
physikalische Therapie, Heil- und Medizinalbader ver-
sehen. Es besteht freie Arztwahl.

Organisatorisch und rdumlich vom klinischen Betrieb
getrennt befindet sich das Kurhaus und Pension Lieb-
frauenhof in préichtiger, ruhiger Lage am Zugerberg.
Es bietet Ruhebediirftigen, Rekonvaleszenten und Pen-
siondren angenehmen Aufenthalt, Helmelige Tages-
rdume, Hauskapelle, schone Einzel- und Zweierzimmer,

sorgfialiige Kiiche und bescheidener Pensionspreis ma-
chen das Haus ideal geeignet auch fiir iltere Personen
zum Daueraufenthalt,

Die kiinstliche Grastrocknung mittelst Kleintrockner

Die kiinstliche Grastrocknung ist heute sehr akiuell,
da sie eine praktisch verlustlose Futterkonservierung
fiir den Winter ermoéglicht, und auBerdem diese Art
der Futterkonservierung fiir die Qualitdtskiserei sehr
fordernd ist. Trockengras ‘st ein Futterkonzentrat
gleichwertig der allerbesten Kleie. Mit Heu und Trok-
kengras als Kraftfutter konnen héchste Milchleistungen
erzielt werden. Die nachfolgende Tabelle zeigt wie
durch kiinstliche Grastrocknung der Gesamtnihrstofi-
ertrag je Hektare Wiesland gesteigert werden kann.

Ertrige je Hektar | Heu |Trockengras
Doppelzentner 90 q 100 q
Starkeeinheiten : 3300 kg | 5000 kg
verdauliches EiweiB 450 kg 900 kg

Der Kleintrockner Caletti ist an den Einzelbauernhof
angepaBt und eignet sich besonders auch fiir Anstalten.
Aus Frischgras von 780p Wassergehalt und be. einer
reiativen Luftfeuchligkeit von héchs ens 7000 konnen in
20 Stunden bezw. tidgiich 80—100 kg Trockengras von
8—100/p Wassergehalt erzeugt werden bei e nem Strom-
verbrauch von etwa 200 kWh. Die Arbetsweise ist
durch die schematische Zeichnung dargesteilt. Das im
Vortrockner mit Frischluft vorgetrocknete Gras wird
in Ze tabstinden von etwa 3 Stunden in den Nach-
trockner gebracht, wo die Trocknung sehr schonend
bei 700 C beend'gt wird.

Die Bedienung ist einfach. Morgens beim Eingrasen
wird ein fiir die Trocknung bestimmtes Mehrquantum
von 4—5 q Gras geschnitten, weiches .n Zeitabstinden
von etwa 3—4 Stunden in die Hurden des Vortrockners
nachgeliiilt wird uns jeweilen etwa 10 Minuten bean-
sprucht. Die tdglich aufzuwendende Arbeit betragt ca.
115 Stunden und ist als Fiillarbeit zu werten. Gegeniiber
GroBtrocknungsanlagen bietet der Kleintrockner ver-
schiedene Vorteile. Der TrocknungsprozeB ist mit 700 C
gegeniiber 120° C und mehr bei GroBtrocknern schonen-
der und ermoégilicht eine praktisch verlustiose Trock-
nung. Der Verbrauch an elektrischer Energie ist dank
der Anwendung des Vortrockners kleiner als bei GroB-
trocknern. Die Bewilligung zum Strombezug muB beim
zustindigen Elektrizitatswerk eingeholt werden.

Was den Kleintrockner fiir den Landwirt und die

- Kiichenbatterien

Spezialgeschirre fiir jede Heizkraft in rostfreiem
Stahl, Kupfer und Aluminium

Verlangen Sie bei Bedarf unverbindlichen Vertreterbesuch

cHRISTEN

CHRISTEN & Co., A.G.BERN
Telephon 256 11

103



	SHVS Schweizerischer Hilfsverband für Schwererziehbare

